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(2) Die Beschlagnahme ist auch in dem Land vorzu
nehmen, in dem die widerrechtliche Anbringung statt
gefunden hat, oder in dem Land, in das das Erzeugnis 
eingeführt worden ist.

(3) Die Beschlagnahme erfolgt gemäß den inner
staatlichen Rechtsvorschriften jedes Landes auf Antrag 
entweder der Staatsanwaltschaft oder jeder anderen 
zuständigen Behörde oder einer beteiligten Partei, sei 
diese eine natürliche oder eine juristische Person.

(4) Die Behörden sind nicht gehalten, die Beschlag
nahme im Fall der Durchfuhr zu bewirken.

(5) Lassen die Rechtsvorschriften eines Landes die 
Beschlagnahme bei der Einfuhr nicht zu, so tritt an die 
Stelle der Beschlagnahme das Einfuhrverbot oder die 
Beschlagnahme im Inland.

(6) Lassen die Rechtsvorschriften eines Landes weder 
die Beschlagnahme bei der Einfuhr noch das Einfuhr
verbot noch die Beschlagnahme im Inland zu, so treten 
an die Stelle dieser Maßnahmen bis zu einer entspre
chenden Änderung der Rechtsvorschriften diejenigen 
Klagen und Rechtsbehelfe, die das Gesetz dieses Landes 
im gleichen Fall den eigenen Staatsangehörigen ge
währt.

Artikel 10

(1) Die Bestimmungen des Artikels 9 sind im Fall des 
unmittelbaren oder mittelbaren Gebrauchs einer fal
schen Angabe über die Herkunft des Erzeugnisses oder 
über die Identität des Erzeugers, Herstellers oder Händ
lers anwendbar.

(2) Als beteiligte Partei, mag sie eine natürliche oder 
juristische Person sein, ist jedenfalls jeder Erzeuger, 
Hersteller oder Händler anzuerkennen, der sich mit der 
Erzeugung oder Herstellung des Erzeugnisses befaßt 
oder mit ihm handelt und in dem fälschlich als Her
kunftsort bezeichneten Ort oder in der Gegend, in der 
dieser Ort liegt, oder in dem fälschlich bezeichneten 
Land oder in dem Land, in dem die falsche Herkunfts
angabe verwendet wird, seine Niederlassung hat.

Artikel 10bis

(1) Die Verbandsländer sind gehalten, den Verbands
angehörigen einen wirksamen Schutz gegen unlauteren 
Wettbewerb zu sichern.

(2) Unlauterer Wettbewerb ist jede Wettbewerbs
handlung. die den anständigen Gepflogenheiten in Ge
werbe oder Handel zuwiderläuft.

(3) Insbesondere sind zu untersagen:

1. alle Handlungen, die geeignet sind, auf irgendeine 
Weise eine Verwechslung mit der Niederlassung, 
den Erzeugnissen oder der gewerblichen oder kauf
männischen Tätigkeit eines Wettbewerbers hervor
zurufen:

2. die falschen Behauptungen im geschäftlichen Ver
kehr, die geeignet sind, den Ruf der Niederlassung, 
der Erzeugnisse oder der gewerblichen oder kauf
männischen Tätigkeit eines Wettbewerbers herab
zusetzen ;

3. Angaben oder Behauptungen, deren Verwendung 
im geschäftlichen Verkehr geeignet ist, das Publi
kum über die Beschaffenheit, die Art der Herstel
lung, die wesentlichen Eigenschaften, die Brauch
barkeit oder die Menge der Waren irrezuführen.

Artikel lOter

(1> Um alle in den Artikeln 9, 10 und lObis bezeich- 
neten Handlungen wirksam zu unterdrücken, verpflich
ten sich die Verbandsländer, den Angehörigen der 
anderen Verbandsländer geeignete Rechtsbehelfe zu
sichern.

(2) Sie verpflichten sich außerdem, Maßnahmen zu 
treffen, um den Verbänden und Vereinigungen, welche 
die beteiligten Gewerbetreibenden, Erzeuger oder 
Händler vertreten und deren Bestehen den Gesetzen 
ihres Landes nicht zuwiderläuft, das Auftreten vor Ge
richt oder vor den Verwaltungsbehörden zum Zweck 
der Unterdrückung der in den Artikeln 9, 10 und 10bls 
bezeichneten Handlungen in dem Maß zu ermöglichen, 
wie es das Gesetz des Landes, in dem der Schutz be
ansprucht wird, den Verbänden und Vereinigungen die
ses Landes gestattet.

Artikel 11

(1) Die Verbandsländer werden nach Maßgabe ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften den patentfähigen 
Erfindungen, den Gebrauchsmustern, den gewerblichen 
Mustern oder Modellen sowie den Fabrik- oder Han
delsmarken für Erzeugnisse, die in einem Verbandsland 
auf den amtlichen oder amtlich anerkannten internatio
nalen Ausstellungen zur Schau gestellt werden, einen 
zeitweiligen Schutz gewähren.

(2) Dieser zeitweilige Schutz verlängert die Fristen 
des Artikels 4 nicht. Wird später das Prioritätsrecht 
beansprucht, so kann die Behörde eines jeden Landes 
die Frist mit dem Zeitpunkt beginnen lassen, zu dem 
das Erzeugnis in die Ausstellung eingebracht worden 
ist.

(3) Jedes Land kann zum Nachweis der Übereinstim
mung des ausgestellten Gegenstandes und des Zeit
punkts der Einbringung die ihm notwendig erschei
nenden Belege verlangen.

Artikel 12

(1) Jedes der Verbandsländer verpflichtet sich, ein 
besonderes Amt für gewerbliches Eigentum und eine 
Zentralhinterlegungsstelle einzurichten, um die Erfin
dungspatente, die Gebrauchsmuster, die gewerblichen 
Muster oder Modelle und die Fabrik- oder Handels
marken der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen.

(2) Dieses Amt wird ein regelmäßig erscheinendes 
amtliches Blatt herausgeben. Es wird regelmäßig ver
öffentlichen :
a)  die Namen der Inhaber der erteilten Patente mit

einer kurzen Bezeichnung der patentierten Erfin
dungen :

b)  die Abbildungen der eingetragenen Marken.

Artikel 13

(1) a)  Der Verband hat eine Versammlung, die sich 
aus den durch die Artikel 13 bis 17 gebundenen Ver
bandsländern zusammensetzt.

b)  Die Regierung jedes Landes wird durch einen 
Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Bera
tern und Sachverständigen unterstützt werden kann.

c )  Die Kosten jeder Delegation werden von der Re
gierung getragen, die sie entsandt hat.


